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Extra⸗Beilage zum Stadt⸗ und Landboten Nr . 8 v . 25 . Januar 1843 .

Nro . 477 . Die Fuͤhrung der Fahrnißverſicherungsbuͤcher betreffend .

Aus den zur Pruͤfung eingekommenen Fahrnißverſicherungsbuͤchern hat man erſehen , daß hie

und da der F. 27 der Vollzugsverordnung zum Geſetz uͤber die Fahrnißverſicherung gegen Feuers

gefahr ( Reg . - Blatt 1840 Nr . XXXVI . ) wornach der vom Gemeinderath gefaßte und von dem

Rathſchreiber in das Fahrnißverſicherungsbuch einzutragende Beſchluß bei jedem Geſuch von ſaͤmmt —

lichen anweſenden Gemeinderathsgliedern unterzeichnet werden ſoll , unbefolgt geblieben iſt .

Saͤmmtliche Buͤrgermeiſter werden daher angewieſen , in ſo weit es noch nicht geſchah , ſich ge

nau nach erwaͤhnter geſetzlichen Vorſchrift zu halten .

u 41 r 1843 .

Groſzherzogliches Land⸗Amt .

F i ſcher .

Nro . 1106 Das Ausputzen der Baͤume laͤngs der Landſtraßen betr .

Saͤmmtliche Vorgeſetzten des dieſſeitigen Amtsbezirks werden angewieſen , binnen 14 Tagen ,

die auf den Landſtraßen uͤberhaͤngenden Aeſte vollſtaͤndig abhauen zu laſſen .

Karlsruhe , den 19. Januar 1843

Großherzogliches Land⸗Amt .

v. Fiſcher

Nro. 1172 . Die General - Einſchaͤtzung der Gebaͤude zur Feuerverſicherung , in

specie die Anlegung der Feuerverſicherungsbücher betr .

Saͤmmtliche Buͤrgermeiſteraͤmter werden angewieſen , den Rathſchreibern ſogleich zu eroͤffnen ,

daß ihnen zur Anlegung der neuen Feuerverſicherungsbuͤcher eine letzte Friſt von 14 Tagen be⸗

ſtimmt werde .
Nach Umfluß dieſer Friſt haben die Vorgeſetzten , das Fahrnißverſicherungsbuch zur Einſicht

anher einzuſenden
aß die ſich indeffen ergebenen Nachtr ichfalls einzutragen , die ein

He feuergefaͤhrlichen Gebaͤude jedoch einſtweilen nur innerhalb Falz vorzumerken

ſind, bis u deren Claſſifikation die Entſchließung des Großh . Verwaltungsraths
erf

iſt

Karlsruhe , den 20 . Januar 1843 .

Großherzogliches Land⸗Amt .

v. Fiſcher .

Nro. 1235 Die Abſchaͤtzung neuer Gebaͤude und Bauveraͤnderungen betr

Es iſt zur dieſſeitigen Kenntniß gekommen , daß ſeit Beginn der General - Einſchaͤtzung der Ge

baͤude in edenen Gemeinden die Einſchaͤtzung neuer oder vergroͤßerter Gebaͤude in das hie

zu beſonders anzulegende Verzeichniß nicht eingetragen worden ſeien , ebenſo , daß die Uebertragung

in die Brandverſicherungsbuͤcher nicht ſtattgefunden haͤtte

Da hiedurch bei Brandungluͤcksfaͤllen den Gebaͤude - Eigenthuͤmern Schaden zugehen wuͤrde , ſo

werden die Buͤrgermeiſter zur genauen Befolgung der ihnen unterm 18. November 1840 Nro . 19,648

zugekommenen amtlichen Verfuͤgung angewieſen , und hier wiederholt , wie das zur Sicherheit der

Eigenthuͤmer zu fuͤhrende Verzeichniß angelegt und gefuͤhrt werden muß .

1) Jeder Eigenthuͤmer eines neu errichteten noch nicht verſicherten Gebaͤudes hat daſſelbe nach

der Vorſchrift des §. 23 des Geſetzes vom 30. Juli 1840 laͤngſtens bis zum 1. Dezember

d. J . bei dem Gemeinderath unter Angabe des Werths der Baumaterialien und des Arbeits

lohns ſchriftlich oder muͤndlich anzumelden , und zugleich die etwa vorhandenen Bauplaͤne und

Rechnungen dahin zu uͤbergeben .
Gleiche Anmeldung und Werthangabe hat von den Eigenthuͤmern in allen Faͤllen zu ge

ſchehen , wo ein ſchon verſichertes Gebaͤude waͤhrend des Jahrs in ſeinem Umfang vergroͤßert

oder verkleinert , durch Reparaturen in ſeinem Werth bedeutend erhoͤht oder durch Baufaͤllig

keit oder anderweit bedeutend vermindert worden iſt .

Ueber ſaͤmmtliche Anmeldungen hat der Gemeinderath ein fortlaufendes , nach der Reihen

folge mit Nummern verſehendes Protokoll zu fuͤhren
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Im Monat Dezember ermittelt eine Commiſſion des Gemeinderaths durch einen allgemeinen

Umgang im Bereich der Gemeinde die etwa nicht angemeldeten Bauten und Bauveraͤnderun

gen , und traͤgt ſie in dem protokollariſchen Verzeichniß nach , worauf ſie ſofort ſaͤmmtliche

angemeldete und nachgetragene Bauweſen mit Ruͤckſicht auf die vorgelegten Baurechnungen

nach den Beſtimmungen des §. 32 des neuen Geſetzes vorlaͤufig abzuſchaͤtzen , die Eigenthuͤmer

daruͤber zu vernehmen , und nach Erledigung ihrer etwaigen Einwendungen das Ergebniß der

Abſchaͤtzungen in das protokollariſche Verzeichniß einzutragen , ſofort daſſelbe zu unterzeichnen
und bei der Gemeinderegiſtratur aufzubewahren hat .

Aus dem vorerwaͤhnten Verzeichniß ſind ſodann die Eintraͤge in die bisherigen Brandver —

ſicherungsbuͤcher zu bewirken , und das zu befolgen , was im Verordnungsblatt vom Jahr 1841

Nro . 30 , Seite 89 sub Nro . 1 und 2 vorgeſchrieben iſt .

Endlich werden die Buͤrgermeiſter an den Vollzug von 3 a , b und «» des Erlaſſes hoher

Kreisregierung vom 31. Dezember 1841 , Verordnungsblatt 1841 Seite 89 , hiemit aufmerkſam ge

macht .

Der Anzeige des Vollzugs ſieht man binnen 14 Tagen unfehlbar entgegen .

Karlsruhe , den 21 . Januar 1843 .

Großherzogliches Land⸗Amt .
v. Fiſcher .

Ausfertigung der Kauf - , Tauſch - und Pfandbuchs - Auszüge für das Amtsreviſorat betr

Zu benannten Auszuͤgen ſind gedruckte Formulare vorhanden . Nach der Gemeindeordnung

hat der Gemeinderath jeden Orts dieſe Auszuͤge aus ihren Buͤchern , wenn von den Betheiligten

Alles genehmigt iſt , nach den gedruckten Formularen zu fertigen , wornach das betreffende Amts

reviſorat die Urkunde , naͤmlich den Kauf - oder Tauſchbrief uͤber Liegenſchaften oder die Pfand
urkunde uͤber Darlehen fertigt , ſofern dieſe in geſetzlicher Ordnung , naͤmlich nach den beſtehenden

Geſetzen zur Ausfuͤhrung reif ſind . In den gedruckten Formularen fuͤr Kauf - und Tauſchauszuͤge
uͤber Liegenſchaften heißt es im Anfang : vor den unterzeichneten Gerichtsleuten , und bei

Pfandbuchsauszuͤgen uͤber ein Daͤrlehen , ſetzen die meiſten Rathſchreiber : vor dem unterzeichne

ten Pfandgericht iſt erſchienen ꝛc. Beide genannten Aufangs - Eintraͤge in dieſen Auszuͤgen
ſind unrichtig , indem kein Gemeinderath , weder in einer Stadt , noch in einem Dorfe , eine Ge

richtsbarkeit auszuuͤben hat . “ ) Die Buͤrgermeiſter haben zwar eine Art Gerichtsbarkeit auszuuͤben ,
aber dieſes nur Kraft des Amts als Buͤrgermeiſter , woran die uͤbrigen Glieder des Gemeinderaths

durchaus keinen Antheil haben . Es iſt daher beſſer , wenn man in den Kaufbuchauszuͤgen ſagt :

vor dem Gemeinderath , und anſtatt Pfandgericht , vor der Pfandſchreiberei , ſ. Gem .

Ordn . F§. 42 .
Rhr .

Summariſche Ueberſicht der im Landamtsbezirk Karlsruhe im Jahr 1842 vorgekom
menen Geburten , Trauungen und Sterbfaͤlle .
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— — Zwil⸗ Im Geſtorben Im

Gemeinde Geburten lingsge⸗ Ftnen E
— burten Ganzen Paare — Ganzen

männlichſ weiblich [ unehelichtodtgeb . männlicheweiblich

U

Blankenloch 0 36 f — 66 10 W R

Buͤchig — 3 — 3 .

Eggenſtein 35 25 9 — 60 14 19 18 37

Leopoldshafen 144 9 3 — — 8 6 83 12

Rußheim 29 30 3 2 59 7 18 20 38

U 11

) Das Wort „Gerichtsbarkeit “ umfaßt ein Recht, das Juſtizweſen anzuordnen und Gerechtigkeit uͤber andere Menſchen

auch wider ihren Willen auszuuͤben , und noͤthigenfalls mit Zwang oder Exekution durchzuſetzen .

*“) Eine Drillingsgeburt
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